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Karben, 08.08.2018 
 
 
Bebauungsplan Nr. 130a „Unterm Wiesenbrunnen“, Stadt Karben, Stadtteil Petterweil. 
1. Änderung und Erweiterung. 
Nachtrag zur Stellungnahme i.R. der Beteiligung gem. § 4(1) BauGB vom 03.08.2018 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
im Nachgang zu unserer Stellungnahme möchten wir noch auf die Novelle des Hessischen Wasser-

gesetzes (HWG) vom 28.05.2018 im Zusammenhang mit § 38 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 

hinweisen. 

Dieser Nachtrag zu unserer Stellungnahme erfolgt im Namen der im Briefkopf genannten Verbände, 

die nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz anerkannt sind.  

 

 Gemäß § 23 Abs. 1 HWG ist der Gewässerrandstreifen im Außenbereich zehn Meter und im 

Innenbereich im Sinne der §§ 30 und 34 des Baugesetzbuches fünf Meter breit. 

 Gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 4 HWG ist im Gewässerrandstreifen die Ausweisung von Baugebie-

ten durch Bauleitpläne oder sonstige Satzungen nach dem Baugesetzbuch verboten. 

 

Gemäß § 38 Abs. 2 WHG umfasst der Gewässerrandstreifen das Ufer und den Bereich, der an das 

Gewässer landseits der Linie des Mittelwasserstandes angrenzt. Der Gewässerrandstreifen bemisst 

sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante ab 

der Böschungsoberkante. 

 

Wir weisen darauf hin, dass Belange des Artenschutzes, insbesondere des § 44 BNatSchG, nicht der 

Abwägung unterliegen. Auch die Belange des HWG im Zusammenhang mit dem Gewässerrandstrei-

fen unterliegen nicht der Abwägung. 

Desweiteren machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die nach § 3 Rechtsbehelfsgesetz anerkannten 

Verbände über die Abwägungsergebnisse der Verfahren zu benachrichtigen sind. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Dr. Karl Schneider (NABU)     gez. Ulrike Loos (BUND) 

Email an: info@buerothomas.com 
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Bauleitplanung der Stadt Karben 
1 Änderung des Bebauungsplans Nr.130a „Unterm Wiesenbrunnen“ 
Stellungnahme gemäß § BauGB  
Schreiben des Büros Dr. Thomas vom 18.06.2018  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die geringfügige Erweiterung des bestehenden Baugebietes entlang der vorhandenen Erschließungsstraße ist regio-
nalplanerisch nicht von Bedeutung und erscheint städtebaulich sinnvoll. 
 
Aus Sicht meiner Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt bitte ich folgendes zu beachten: 
 

Grundwasserschutz/Wasserversorgung: 
Für das Dezernat IV/ F 41.1 (Grundwasser) ergeht folgende Stellungnahme: 
Die planaufstellende Kommune hat in eigener Verantwortung sicherzustellen, dass die Versorgungssicherheit der öf-
fentlichen Wasserversorgung dauerhaft für die künftige Bebauung im Rahmen der bestehenden wasserrechtlichen 
Zulassungen gewährleistet ist und eine ausreichende Löschwassermenge bereitgestellt werden kann.  
 
Das Plangebiet liegt in der Qualitativen Schutzzone I des Oberhessischen Heilquellenschutzgebietes vom 
07.12.1929 (Hess. Regierungsblatt Nr. 33). In der Schutzgebietsverordnung können Ge- und Verbote betroffen sein, 
die den Inhalt des Bebauungsplanes einschränken. Einzelheiten sind mit der Unteren Wasserbehörde des Wetter-
aukreises zu klären. 
 
 
 
Oberirdische Gewässer, Renaturierung: 
Wenn hinsichtlich des durch das Planungsgebiet verlaufende Gewässer der §23 des Hessischen Wassergesetzes 
(HWG) beachtet wird, bestehen keine Bedenken aus Sicht des Dezernats 41.2. 
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Kommunales Abwasser: 
Mit der 1. Änderung des vorliegenden Bebauungsplanes soll die bestehende Nutzung des Gebietes als Wohngebiet 
bzw. private Grünfläche festgeschrieben werden und zusätzlich eine westlich gelegene Teilfläche von rd. 3000 qm 
als künftige Wohnfläche ausgewiesen werden. 
Die Begründung zum Bebauungsplan enthält keinerlei Angaben zur gepl. Entwässerung des neuen Baugebietes 
Im vorliegenden SMUSI-Nachweis, aufgestellt im Jahre 2014 von Golückes-Ingenieuren, ist die neue Wohnfläche 
weder im Ist-Nachweis noch in der Prognose enthalten. 
Aus abwassertechnischer Sicht kann ich erst nach Vorlage der gewünschten Unterlagen zu der B-Planänderung eine 
verbindliche Stellungnahme abgeben. 
 
Bodenschutz: 
Nachsorgender Bodenschutz 

Abwägungsfähige Sachverhalte / Abwägungsdefizite 

Die Begründung zur 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans „Unterm Wiesenbrunnen“ enthält aus Seite 6 
„2.5 Sonstige planungsrechtliche Zusammenhänge – Altlasten / Bodenfunde / Kampfmittel“ die Aussagen, dass über 
das Vorhandensein von Altlasten im palgebiet nichts bekannt ist. 

Schädliche Bodenveränderungen, Verdachtsflächen, Altlasten bzw. altlastverdächtige Flächen (§ 2 Abs. 3-6 
BBodSchG) sind mir im Geltungsbereich des vorgelegten Bebauungsplans unter Berücksichtigung des zum Überprü-
fungstermin am 27.06.2018 verfügbaren Kenntnisstandes (Informationsstand nach vorliegender Akten- und Karten-
lage, FIS AG-Einträge) nicht bekannt. Ich weise allerdings daraufhin, dass die FIS AG-Datenbank ständig fortge-
schrieben wird. 

Ich möchte auf die Nachforschungspflichten hinweisen, wie sie sich aus dem Mustererlass zur Berücksichtigung von 
Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren, 
St.Anz. 19/2002 S. 1753 ergeben. 

Vorsorgender Bodenschutz 

Der Umweltbericht der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes enthält einige Passagen mit Aussagen 
zum vorsorgenden Bodenschutz. Die Ausführungen hinsichtlich des vorsorgenden Bodenschutzes sind nicht ausrei-
chend.  

Die Verpflichtung nach § 1 Abs. 6 BauGB, Belange des Umweltschutzes (und damit die Auswirkungen auf den Bo-
den) zu berücksichtigen, gilt.  

In § 2 Abs. 4 BauGB steht: „Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird eine Umwelt-
prüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umwelt 

 

 

auswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden; die Anlage 1 zu die-
sem Gesetzbuch ist anzuwenden. … Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissens-
stand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Detaillierungsgrads des Bauleitplanes angemessener-
weise verlangt werden kann. …“ 

Ich möchte auf die „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umwelt-
prüfung nach BauGB in Hessen“ des hessischen Umweltministeriums und auf die Möglichkeit, über den Bodenvie-
wer des HLNUG weitere Informationen zu erhalten, hinweisen. 
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Aus der Arbeitshilfe lassen sich die nachfolgend aufgeführten bodenbezogenen Bausteine für den Umweltbericht ab-
leiten: 

 
Die Arbeitshilfe wird durch die Methodendokumentation: „Bodenfunktionsbewertung für die Bauleitplanung auf Basis 
der Bodenflächendaten 1:5.000 landwirtschaftliche Nutzfläche (BFD5L)“ ergänzt 
(https://umweltministerium.hessen.de/sites/default/files/ 
media/hmuelv/bodenschutz_in_der_bauleitplanung_-_methodendokumentation.pdf). 

Das Schutzgut Boden wird nicht in angemessener Weise behandelt. Dieser offensichtliche Mangel ist zu beseitigen. 

In der Begründung ist neben dem nachsorgenden Bodenschutz auch der vorsorgende Bodenschutz anzusprechen. 
Anderenfalls wäre die Planung infolge eines zu unterstellenden Abwägungsmangels später rechtlich angreifbar. 

Aus den oben genannten Gründen bitte ich daher die Planunterlagen entsprechend zu überarbeiten. 

Sollten hierzu noch Rückfragen bestehen wenden sie sich bitte direkt an Herrn Keil von meinem Umweltamt. (Tel.: 
06927142997) 

 
 
 
 
 
Immissionsschutz (Lärm, Erschütterung, EMF) 43.1 
 
Gegenüber der vorgelegten Planung bestehen aus immisionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht teile ich Ihnen folgendes mit: 
Von dem Vorhaben sind keine Schutzgebiete betroffen. Hinsichtlich der weiteren naturschutzfachlichen Beurteilung 
verweise ich auf die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
Martin-M. Friedrich 
 














